
Baustudenten-Wohnanlage  
des Bayerischen Baugewerbes 

Kurt-Schumacher-Straße 65        86165 Augsburg Tel. 0821/721415 
 
An das  
Studentenwerk Augsburg - Wohnungsverwaltung -   
c/o Andreas Stadler 
Kurt-Schumacher-Straße 65, Brieffach „Administrator“ (Haus 3, 1. OG) 
86165 Augsburg 

Antrag auf Zuteilung einer zusätzlichen IP-Adresse 

Name: ............................................................................................... App.: ...................... 
 

Ich nutze das Datennetz der Baustudenten-Wohnanlage inklusive des Internetanschlusses und 
beantrage hiermit ab dem .......................... beim Studentenwerk Augsburg, Eichleitnerstraße 30, 86159 
Augsburg, die widerrufliche Zuteilung einer zusätzlichen offiziellen IP-Adresse. 
 

Mir ist bekannt, das innerhalb des der Baustudenten-Wohnanlage zugewiesenen IP-Bereichs   
nur ein begrenztes Kontingent an offiziellen IP-Adressen zur Verfügung steht. 

Insoweit vergibt das Studentenwerk Augsburg die IP-Adressen nach der Reihenfolge des  
Eingangs der Anträge auf Zuteilung weiterer IP-Adressen im Rahmen der zur Verfügung  

stehenden Kapazitäten widerruflich, d.h. es bleibt die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückgabe  
nach vorheriger schriftlicher Aufforderung vorbehalten. Mit Zeitpunkt der Rückgabeaufforderung  

erlischt das Nutzungsrecht an der zusätzlich vergebenen IP-Adresse unmittelbar. 
Ein Rechtsanspruch auf die Zuteilung weiterer IP-Adressen besteht ausdrücklich nicht! 

 
Im Falle der Zuteilung einer weiteren offiziellen IP-Adresse erhalte Ich eine schriftliche Benachrichti-
gung über die Zuteilung in meinen Briefkasten, wobei mir auch die Adresse genannt wird. 
 
Wir weisen insoweit ausdrücklich nochmals auf unsere Benutzungsbedingungen hin: Insoweit ist jeder 
Nutzer verpflichtet, nur die ihm vorgegebenen Benutzerdaten einschließlich weiterer Ihm zugeteilter 
IP-Adressen für den Anschluss zu verwenden. Die Änderung der zugewiesenen Adresse(n), die Ver-
wendung eines falschen Namens sowie die unberechtigte Manipulation von Daten sind untersagt. 
Eine kommerzielle Nutzung des Netzwerkanschlusses sowie seiner Zugangsmöglichkeiten ist untersagt. 
 

Das Studentenwerk Augsburg behält sich vor, Benutzer, die den Anschluss entgegen der  
vorgenannten Bedingungen missbräuchlich nutzen, nach vorheriger schriftlicher Abmahnung,  
bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Benutzungsbedingungen auch ohne eine solche,  

unwiderruflich zu sperren. 
 
Sollte die Zahl der zu vergebenden IP-Adressen jedoch erschöpft sein, behält sich das Studentenwerk 
Augsburg vor, die Zuteilung einer zusätzlichen IP-Adresse zunächst abzulehnen und den Antragsteller 
auf eine Warteliste zu setzen. Sollten durch Kündigung oder Auszug wieder IP-Adressen frei werden, 
werden diese entsprechend der Reihenfolge auf der Warteliste vergeben, die entsprechenden Bewoh-
ner erhalten dann eine schriftliche Benachrichtigung in ihren Briefkasten. 
 
Ich erkenne die obenstehenden Bedingungen als Voraussetzung für die IP-Adressvergabe an.  

Augsburg, den .............................  ............................................................................. 
             (Datum)        (Unterschrift) 


